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LEADER-Region Grazer Bergland  

AUFRUF FÜR 
KLEINPROJEKTE  
Förderung regionaler Ideen und Initiativen 
 
21. Oktober 2024, Frohnleiten. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Grazer Bergland 
startet ihren ersten Kleinprojekte-Call und lädt engagierte Bürger:innen, 
Vereine, Organisationen und Unternehmen ein, innovative Projektideen 
einzureichen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen. 
Basierend auf den Richtlinien der „Lokalen Entwicklungsstrategie LAG Grazer 
Bergland LE 2023-2027“ werden Projektideen gefördert, die sich auf die 
Verbesserung der Lebensqualität, die Stärkung der regionalen Wirtschaft und 
den Schutz der natürlichen Ressourcen konzentrieren. Dieser Aufruf 
unterstützt das spezifische Ziel gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2021/2115: 
„Förderung von Beschäftigung, Wachstum, der Gleichstellung der 
Geschlechter, einschließlich der Beteiligung von Frauen an der 
Landwirtschaft, sozialer Inklusion sowie der lokalen Entwicklung in ländlichen 
Gebieten, einschließlich kreislauforientierter Bioökonomie und nachhaltiger 
Forstwirtschaft.“ Im Rahmen des Calls können Projekte mit förderfähigen 
Gesamtkosten von bis zu 25.000 Euro unterstützt werden, wobei die 
maximale Förderquote 80 Prozent beträgt. 
 

Schwerpunkt-Themen des Aufrufs 
Der Kleinprojekte-Call deckt eine Vielzahl von Themen ab, die in den 
Aktionsfeldern der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG Grazer Bergland 
verankert sind. Projekte in den folgenden Bereichen sind besonders 
wünschenswert:   
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Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe 

• Kultur & Mur: Projekte zur Förderung und Erhaltung des kulturellen Erbes entlang 
der Mur, etwa durch Veranstaltungen, Ausstellungen oder Publikationen. 

• Leben & Mur: Initiativen, die die Lebensqualität im Naherholungsgebiet Mur 
steigern, den Naturraum erhalten und den Zugang zur Natur fördern. 

• Regionale Lebensmittel & Direktvermarktung: Unterstützung von Projekten, die 
regionale Lebensmittelproduktion stärken und lokale Produkte direkt vermarkten. 

• Land-, Forstwirtschaft & Biodiversität: Maßnahmen zur Förderung der 
nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft sowie zur Erhaltung der Biodiversität. 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

• Klimawandelanpassung & Sicherheit: Projekte, die zur Anpassung an den 
Klimawandel beitragen und die Sicherheit in der Region erhöhen. 

• Energie nachhaltig erzeugen & nutzen: Initiativen, die auf nachhaltige 
Energieproduktion und -nutzung setzen, beispielsweise durch erneuerbare 
Energiequellen. 

• Nachhaltig Bauen, Baukultur & klimafitte Nutzung: Projekte zur Förderung von 
nachhaltigem Bauen und energieeffizienter Nutzung von Gebäuden. 

• Regionale & nachhaltige Mobilität stärken: Maßnahmen, die auf die 
Verbesserung der regionalen Mobilität durch nachhaltige Verkehrskonzepte 
abzielen. 

Je nach Verfügbarkeit der finanziellen Mittel können auch Projekte aus den folgenden 
Bereichen eingereicht werden: Steigerung der Wertschöpfung wie Projekte zur 
Förderung der lokalen Wirtschaft und zur Schaffung neuer Wertschöpfungsketten in der 
Region und zur Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen 
wie Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Infrastrukturen und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Wer kann Projekte einreichen? 
Jede/r, der eine Idee hat, die zur regionalen Entwicklung beiträgt, ist 
aufgerufen, sich zu bewerben. Die Projekte können aus den oben genannten 
Bereichen stammen oder neue kreative Ansätze aufzeigen. 
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Förderhöhe und Unterstützung 
Die maximale Förderhöhe beträgt 80 
Prozent der Projektkosten, wobei die 
Gesamtkosten des Projekts 25.000 Euro 
nicht übersteigen dürfen. Das LEADER-
Büro bietet Ihnen für Ihre Projektidee 
eine kostenlose Beratung und 
Begleitung bei der Projekteinreichung 
und -umsetzung sowie 
Schulungstermine an.  
 

Einreichfrist 
Projektträger können ihre Projekte bis 
zum 24. Februar 2025 einreichen. 
Weitere Informationen und die 
genauen Rahmenbedingungen finden 
Sie auf der Webseite der LAG Grazer 
Bergland unter www.grazerbergland.at 
 

Abbildung: LEADER-REGION Grazer Bergland mit den  
sechs Gemeinden: Frohnleiten, Übelbach, Deutschfeistritz,  

Peggau, Gratwein-Straßengel und Gratkorn 

Kleine Projekte mit großer Wirkung 
Einreichfrist:  21. Oktober 2024 bis 24. Februar 2025 
Fördersumme:  € 100.000,- 
Förderquote:  Bis zu max. 80 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten 
Förderfähige Gesamtkosten max. € 25.000,- pro Projekteinreichung 
Weitere Details zum Aufruf finden Sie hier: https://www.zentralraum-
stmk.at/wp-content/uploads/2024/10/Factsheet_Kleinprojekte-Call_LAG-
Grazer-Bergland_final.pdf 
  

http://www.grazerbergland.at/
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Kontakt zur Förderberatung 
LEADER-Büro Grazer Bergland 
Grazer Straße 10, 8130 Frohnleiten 
leader@grazerbergland.at 
grazerbergland.at 
 

Mag.a (FH) Stefanie Schmid, MBA 
+43 664 41 17 311  
schmid@grazerbergland.at 
 

Mag.a Verena Denk-Seidl 
+43 664 25 27 794  
denk-seidl@grazerbergland.at 
 

Leaderverantwortliche Landesstelle 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz 
 

landesentwicklung.steiermark.at 
verwaltung.steiermark.at/abteilung17 
A17 Referat Landesplanung 
und Regionalentwicklung 
+43 316 877 2447 
abteilung17@stmk.gv.at 
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